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Bundesverfassungsgericht lehnt Klage zu Behindertenpauschbeträgen ab

Presseinformation

Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage zur Erhöhung der Behindertenpauschbeträge abgelehnt (Az.: 2 BvR 1059/03). Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. hin. Zum Hintergrund: Behinderte können ihre Aufwendungen mit einem Pauschbetrag in der Steuererklärung geltend machen. Die Pauschalen wurden trotz steigender Lebenshaltungskosten seit Jahren nicht angehoben. Hiergegen richtete sich die Klage. Der Verband rät nun Behinderten zu prüfen, ob statt der Pauschale die tatsächlichen Kosten beantragt werden sollten.

Behinderte können ihre behinderungsbedingten Kosten mit einem Pauschbetrag bei der Steuererklärung geltend machen. Die Höhe des Pauschbetrages richtet sich nach dem Grad der Behinderung und beträgt zwischen 310 Euro und 3.700 Euro. Damit sind außer bestimmten zusätzlich absetzbaren außergewöhnlichen Belastungen (z.B. für Krankenhaus, Kur, Fahrten) alle Kosten abgegolten. Das erspart zwar den oft mühseligen Nachweis der Aufwendungen, deckt jedoch meist nicht die oft erheblich höheren Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Behinderung entstehen. Mit der jetzt abgewiesenen Klage sollte eine Erhöhung der Pauschbeträge erstritten werden. Diese waren seit vielen Jahren nicht angehoben worden.

Damit Behinderte nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben, rät der Verband bei höheren Belastungen die Belege zu sammeln und die tatsächlichen Aufwendungen zu beantragen. Dies war zwar bisher auch schon möglich, doch hatten viele den Aufwand gescheut und nur den Pauschbetrag angesetzt. Zu beachten ist jedoch bei Ansatz der tatsächlichen Kosten, dass der Fiskus diesen Betrag um eine zumutbare Eigenbelastung kürzt. Diese beträgt in Abhängigkeit vom Familienstand, Anzahl der Kinder und Höhe des Einkommens 1 bis 7 Prozent der Einkünfte. 

Ob der Ansatz des Behindertenpauschbetrages zuzüglich anderer außergewöhnlicher Belastungen oder die Beantragung der tatsächlichen Aufwendungen günstiger ist, können Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine erfragen. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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